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Bebauungsplan
„Nordhalde II“
in Schopfloch

I. Planerfordernis und Art des Bebauungsplan-Verfahrens

1. Planerfordernis

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Nordhalde II“ sollen die bauplanungsrechtlichen Rahmenbedin-

gungen für die Realisierung des Entwicklungskonzeptes der Fa. HOMAG  geschaffen werden, eine Neuord-

nung der bisher geltenden Bebauungspläne vorgenommen werden und weitere gewerbliche Entwicklungs-

möglichkeiten für sonstige Gewerbebetriebe im westlichen Teil unter Berücksichtigung der zur Verfügung ste-

henden gemeindeeigenen Flächen geschaffen werden.

Auf die Begründung zum Bebauungsplan wird verwiesen.

2. Verfahrensart

Das Bebauungsplan-Verfahren wird im Regelverfahren durchgeführt.

II. Lage und räumlicher Geltungsbereich

1. Lage im Siedlungsgefüge

Das Plangebiet befindet sich am nordöstlichen Siedlungsrand von Schopfloch zwischen der Ortslage und der

Trasse der Bundesstraße B 28. Nordwestlich schließt bestehende gewerbliche Nutzung aus den Baugebiet

Nordhalde, südöstlich bestehende gewerbliche Nutzung zwischen Tumlinger Weg und Mettstetter Weg (Be-

triebsgelände der Fa. HOMAG) an.

- Umweltverträglichkeit - Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls Seite 1

Abb. II-I: Übersichtskarte zur Lage des Plangebiets (schwarz gestrichelte Linie)



Bebauungsplan
„Nordhalde II“
in Schopfloch

2. Geltungsbereich des Bebauungsplans

Der geplante Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit einer Gesamtfläche von 21,001 ha beinhaltet aktu-

ell folgende Flurstücke (gesamt oder in Teilflächen): 

1909, 1993, 1995, 1980, 1927 (Tumlinger Weg), 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1925, 1925/1, 1926, 1981,

1021/2, 1021/3, 1022/6, 1022/7, 1022/8, 1022/9, 1022/10, 1021/1, 1021/4, 1020/1, 1020/3, 1023/1, 1023/3,

1023/4, 1019, 1016, 1016/1, 1016/2, 1016/3, 1016/4, 1016/5, 1016/6, 1016/7, 995/10, 997, 998/5, 998/4,

999/2, 1000, 1001, 1001/1, 1003 (Nordhalde), 1004/2.

Abb. II-II Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Nordhalde II“

Abb. II-III Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Nordhalde II“ mit hinterlegtem Luftbild

- Umweltverträglichkeit - Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls Seite 2



Bebauungsplan
„Nordhalde II“
in Schopfloch

III. Bestehende Bauleitpläne und übergeordnete Planungen

Regionalplan Bestehende Gewerbeflächen und sonstige Flur

Flächennutzungsplan

Flächen für Gewerbe im Bereich „Nordhalde“ sowie für das 
gesamte Firmengelände der HOMAG, Ausgleichsflächen und
Flächen für die Landwirtschaft im Bereich des Tumlinger 
Weges.
Eine Änderung des FNP 2030 im Zuge der anstehenden 3. 
Änderung wird erforderlich.

Rechtskräftige Bebauungspläne

BBP „Nordhalde – 1. Änderung“ (vollständig)
BBP „Nordhalde – 2. Änderung“ (vollständig)
BBP „Mettstetter Weg – Erweiterung“ (vollständig)
BBP „Mettstetter Weg – Erweiterung und 2. Änderung“ 
(vollständig)
BBP „HOMAG I“ (Teilfläche)

Landschaftsschutzgebiete nicht betroffen

Naturschutzgebiete nicht betroffen

Besonders geschützte Biotope
2 Baumhecken NO Schopfloch, „Zwerchwasen“, Biotop-Nr. 
175172371052

FFH-Mähwiese nicht betroffen

Biotopverbund / Wildtierkorridor
Biotopverbund mittlere Standorte – 500 m Suchraum,
Biotopverbund trockene Standorte 500m und 1000m 
Suchraum

Geschützter Streuobstbestand
Teilweise betroffen, außerhalb der genehmigten und 
geplanten Gewerbeflächen, Erhaltung und Ergänzung 
geplant

Natura2000 (FFH und Vogelschutzgebiete) nicht betroffen

Waldabstandsflächen nicht betroffen

Oberflächengewässer / Gewässerrand nicht betroffen

Wasserschutzgebiete nicht betroffen

Überschwemmungsgebiete (HQ100 / HQextrem) nicht betroffen

Klassifizierte Straßen und 
Trasse der B28 neu am nördlichen Rand des 
Geltungsbereichs

- Umweltverträglichkeit - Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls Seite 3



Bebauungsplan
„Nordhalde II“
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1. Flächennutzungsplan 2030 des GVV Dornstetten

Abb. III-1: Ausschnitt FNP (genehmigte Fassung und geplante 3. Änderung)

Im gültigen Flächennutzungsplan 2030 des GVV Dornstetten wurden die Flächenabgrenzungen der rechts-

kräftigen Bebauungspläne übernommen. Dementsprechend ist ein Korridor entlang des Tumlinger Wegs als

Fläche für Ausgleichsmaßnahmen bzw. als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt und die ursprünglich im

Bebauungsplan ‚Nordhalde‘ einschl. der beiden Änderung geplante Verkehrsführung übernommen.

Es wird eine Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren erforderlich. Dieses Änderungsver-

fahren wurde mit dem Aufstellungsbeschluss zur 3. Änderung des FNP 2030 durch die Verbandsversamm-

lung des GVV Dornstetten am 14.07.2021 eingeleitet.

- Umweltverträglichkeit - Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls Seite 4
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2. Rechtskräftige Bebauungspläne

Um eine sinnvolle und einheitliche städtebauliche Ordnung herstellen zu können, werden folgende bisher
geltenden Bebauungspläne überplant:

2.1. BBP „Nordhalde – 1. Änderung“ und BBP„Nordhalde – 2. Änderung“

Abb. III-2: Überplante Fläche des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Nordhalde -1. Änderung“ 
und „Nordhalde – 2. Änderung“ – 27.02.2020

Die Darstellungen dieses Bebauungsplanes werden an die geplante geänderte Verkehrsführung, die bereits

entstandene gewerbliche Bebauung im Westen, die tatsächlich verfügbaren Grundstücke und an die geplan-

te gewerbliche Entwicklung der Fa. HOMAG von Osten nach Westen über den Tumlinger Weg hinweg ange-

passt. Dieser Bebauungsplan wird vollständig überplant und entfällt damit künftig.

Abb. III-3: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan-Entwurf „Nordhalde II“

- Umweltverträglichkeit - Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls Seite 5



Bebauungsplan
„Nordhalde II“
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2.2. BBP „Mettststetter Weg - Erweiterung“

Der Bebauungsplan „Mettstetter Weg – Erweiterung“ aus dem Jahr 1989 setzt für die damalige Osterweite-

rung der Fa. HOMAG Gewerbeflächen fest mit einer Beschränkung der Gebäudehöhen auf 8,0 m sowie im

nördlichen Teil  Mitarbeiterparkplätze, die mit Bäumen überstellt  sind sowie Richtung Tumlinger Weg und

Richtung der Trasse der B 28 private Grünflächen.

Abb. III-4: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan 
„Mettstetter Weg – Erweiterung“ vom 09.05.1989 

Abb. III-5: Überplante Teilfläche  des bisher noch 
rechtskräftigen BBP „Mettstetter Weg – Erweiterung“ 
mit Geltungsbereich des BBP 
„Mettstetter Weg – Erweiterung und 2. Änderung“

In Verbindung mit dem zwischenzeitlich abgeschlossenen Bebauungsplan-Verfahren „HOMAG I“ wird damit

der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Mettstetter Weg – Erweiterung“ vollständig überplant und ent -

fällt damit künftig. 

Abb. III-6: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan-Entwurf „Nordhalde II“

- Umweltverträglichkeit - Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls Seite 6
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Bebauungsplan
„Nordhalde II“
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2.3. BBP „Mettstetter Weg – Erweiterung und 2. Änderung“

Abb. III-7: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan 
„Mettstetter Weg – Erweiterung und 2. Änderung“ 
vom 06.04.2006

Mit dem Bebauungsplan „Mettstetter Weg – Er-

weiterung und 2. Änderung“ wurde eine Teilflä-

che  des  vorgenannten  Bebauungsplanes  ge-

ändert, um die Errichtung einer weiteren Pro-

duktionshalle in Richtung Nordosten zu ermög-

lichen. Die Gebäudehöhe ist für diesen Bereich

mit 8,50 m festgesetzt.

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes

wird  vollständig  überplant  und  entfällt  damit

künftig (vgl. Abb. III-6).

2.4. BBP ‚HOMAG I‘

Der Satzungsbeschluss für diesen Bebauungsplan wurde am 23.09.2021 gefasst. Hiervon wird eine kleine

Teilfläche überplant, um eine sinnvolle Anbindung der überbaubaren Flächen (Verlauf Baugrenze) im An-

schluss an den geplanten Wendehammer am Tumlinger Weg aufgrund dessen Unterbrechung herzustellen.

Abb. III-8: 
Überplante Teilfläche des rechtskräftigen BBP „HOMAG I“

Abb. III-9: Ausschnitt aus dem 
Bebauungsplan-Entwurf „Nordhalde II“

Erweiterungsbereich

- Umweltverträglichkeit - Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls Seite 7
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„Nordhalde II“
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3. Flächenbilanz

130.644 m² 62,2% 130.644 m² 62,2%

Gewerbeflächen (Bestand und Planung) 14.034 m² 39.654 m²
- davon überbaubar 10.761 m² 5,1% 31.723 m² 15,1%
- davon nicht überbaubar 3.273 m² 1,6% 7.931 m² 3,8%
öffentliche Verkehrsfläche (Straße / Gehweg) 4.505 m² 2,1% 5.114 m² 2,4%
öffentliche Verkehrsfläche (Geh- und Radweg) 44 m² 0,0% 0 m² 0,0%
landwirtschaftlicher Weg 1.179 m² 0,6% 69 m² 0,0%
private Parkplatzflächen 2.000 m² 1,0% 0 m² 0,0%
Verkehrsgrünfläche 3.624 m² 1,7% 752 m² 0,4%
private Grünflächen 16.430 m² 7,8% 5.007 m² 2,4%

30.486 m² 14,5% 22.634 m² 10,8%

Pflanzbindung Gehölze und Eingrünungen 390 m² 0,2% 490 m² 0,2%
Pflanzgebot Feldgehölze 3.150 m² 1,5% 5.647 m² 2,7%

Grünland / Ruderalflächen außerhalb BPlan 2.392 m² 1,1% 0 m² 0,0%
Gehölzflächen außerhalb BPlan 322 m² 0,2% 0 m² 0,0%
Verkehrsflächen außerhalb BPlan 811 m² 0,4% 0 m² 0,0%

Geltungsbereich gesamt: 210.011 m² 100,0% 210.011 m² 100,0%

Flächenbilanz auf Grundlage des Umweltberichts  
- Umweltprüfung zum Bebauungsplan -

i.d.F. vom 11.08.2022 
(E/A Bilanz Schutzgut Biotope)

Bestand
Gesamt

Bebauungsplan
„Nordhalde II“

unverändert:
bereits vollständig baulich genutzt auf Grundlage
der bisher geltenden Bebauungspläne

öffentliche Grünflächen, Retention,
Flächen für die Landwirtschaft, 
Magerwiesen, Streuobst

Abb. III-X: Flächenbilanz, Grundlage: E/A-Bilanzierungen des Umweltberichts zum Bebauungsplan

• Die Größe des zusammengefassten Bebauungsplanes beträgt ca. 21,00 ha.

• Ca. 13,06 ha des gesamten Geltungsbereichs sind bereits vollständig baulich genutzt und erhalten auch
durch die vorliegende geplante Änderung keine Erweiterungsmöglichkeiten in der Fläche, die über die
bisher geltenden Festsetzungen der rechtskräftigen Bebauungspläne hinaus gehen.

• Für den Bereich der noch nicht baulich genutzten Teilflächen der rechtskräftigen Bebauungspläne mit ei-
ner Größe von ca. 7,59 ha und den bisher noch nicht überplanten Erweiterungsbereich mit einer Größe
von ca. 0,35 ha m² ergibt sich durch den vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf folgende Veränderung:

− der Anteil der zusätzlich überbaubaren Gewerbeflächen erhöht sich um ca. 2,10 ha;

− Der Anteil der Verkehrsflächen (öffentlich + privat + Parken + lw. Wege) reduziert 
sich um ca. 0,34 ha;

− der Anteil privater Grünflächen und der Verkehrsgrünflächen reduziert sich um ca. 0,96 ha;

− der Anteil der Ausgleichsfläche, Pflanzgebots- und Pflanzbindungsflächen sowie der Flächen für 
die Landwirtschaft reduziert sich um ca. 0,80 ha.

- Umweltverträglichkeit - Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls Seite 8



Bebauungsplan
„Nordhalde II“
in Schopfloch

IV. Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls / strategische Umweltprüfung

Gemäß Nr. 18.8 der Anlage 5 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist für den Bebau-

ungsplan „Nordhalde II“ Strategische Umweltprüfung im Sinne des § 35 (1) Nr. 1  UVPG erforderlich. Eine

Umweltverträglichkeitsprüfung ist nur dann durchzuführen, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zu-

ständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 zum UVPG

aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann (§ 3c  UVPG). Bei der Vor-

prüfung ist zu berücksichtigen, inwieweit Umweltauswirkungen durch die vom Vorhabenträger vorgesehenen

Vermeidungs-  und  Verminderungsmaßnahmen  offensichtlich  ausgeschlossen  werden  (§  3c

Abs. 1 Satz 3 UVPG). Nachfolgend werden anhand der in der Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Kriterien die

möglichen nachteiligen Auswirkungen auf Natur und Landschaft durch den Bebauungsplan überprüft.

1. Merkmale des Bebauungsplanes

Im Anschluss werden zunächst die Merkmale des Vorhabens, anhand der nachfolgenden Kriterien, wie z. B.

Größe, Abfallerzeugung usw. und die davon ausgehenden Wirkungen auf die Umwelt überschlägig darge-

stellt. Dabei werden insbesondere die Merkmale und Wirkungen beschrieben, die für die Einschätzung erfor-

derlich sind, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.

Pkt Gesetzlich vorgegebene Kriterien Erläuterungen Voraussichtliche
Erheblichkeit?

ja nein 

1. Merkmale des Bebauungsplans, insbesondere in Bezug auf ... 

1.1 ... das Ausmaß, in dem der Bebauungs-
plan einen Rahmen im Sinne des 
§ 14b Abs. 3 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung setzt; 

Der Geltungsbereich von ca. 21,0 ha liegt fast voll-
ständig innerhalb der Bebauungspläne „Nordhalde 
1. und 2. Änderung“, BBP „Mettstetter Weg – Er-
weiterung“, BBP „Mettstetter Weg – Erweiterung u. 
2. Änderung“ sowie „BBP „HOMAG I“. 
Nur eine geringer Erweiterungsfläche von 3.525 m² 
liegt außerhalb rechtskräftiger Bebauungspläne.
Die rechtskräftigen Bebauungspläne setzen für den
Planbereich für den Planbereich ein Gewerbegebiet
nach § 8 Bau-NVO mit einer Grundflächenzahl von 
0,8, sowie Flächen für die Landwirtschaft, Park-
platzflächen, private Grünflächen und ausgleichsflä-
chen fest. 

Die überbaubare Fläche erhöht sich um ca. 
20.962 m², dies geht zu Lasten bisher festgesetzter
Verkehrsflächen und bisher zulässiger privater 
Grünflächen und Verkehrsgrünflächen mit einer 
Größe von insgesamt 12.993 m² und und zu Lasten
bisher festgesetzter Ausgleichs-, Gebots- und Bin-
dungsflächen sowie landwirtschaftlicher Flächen 
mit einer Größe von ca. 7.969 m²

Für den Verlust an Biotop- und Nutzungsstrukturen 
und den Flächenverlust werden planexterne Aus-
gleichsmaßnahmen festgesetzt. Erhebliche Um-
weltbeeinträchtigungen verbleiben nicht.

- Umweltverträglichkeit - Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls Seite 9



Bebauungsplan
„Nordhalde II“
in Schopfloch

Pkt Gesetzlich vorgegebene Kriterien Erläuterungen Voraussichtliche
Erheblichkeit?

ja nein 

1.2 ... das Ausmaß, in dem der Bebauungs-
plan andere Pläne und Programme 
beeinflusst; 

Regionalplan: Siedlungsfläche Bestand
Gewerbe Bestand

Flächennutzungsplan: Gewerbliche Bauflächen
Gemischte Bauflächen
Ausgleichsflächen
Flächen für die 
Landwirtschaft

Bebauungsplan:·
Der Geltungsbereich liegt fast vollständig innerhalb 
der Bebauungspläne „Nordhalde 1. und 2. Ände-
rung“, BBP „Mettstetter Weg – Erweiterung“, BBP 
„Mettstetter Weg – Erweiterung u. 2. Änderung“, so-
wie „BBP „HOMAG I“. Nur eine geringer Erweite-
rungsfläche von 3.525 m² liegt außerhalb rechts-
kräftiger Bebauungspläne.

Sonstige übergeordnete Planungen:
Gemäß LUBW - Server  ist im Nordosten des Plan-
gebiets (Brücke Tumlinger Weg über die B28) in-
nerhalb des BBP-Geltungsbereich eine Teilfläche 
des nach § 30 BNatSchG besonders geschützten 
Biotops Nr. 1-7517-237-1052 (2 Baumhecken NO 
Schopfloch, 'Zwerchwasen') im Gebiet vorhanden. 
Gemäß dem Biotop-Datenauswertebogen (LUBW 
2022) ist der 1997 erfasste geschützte Biotop je-
doch nicht mehr vorhanden und wurde im Rahmen 
der Offenlandkartierung 2016 gelöscht. 

1.3 

... die Bedeutung des Bebauungsplans 
für die Einbeziehung umweltbezoge-
ner, einschließlich gesundheitsbezo-
gener Erwägungen, insbesondere im 
Hinblick auf die Förderung der nach-
haltigen Entwicklung; 

Durch die Änderung des Bebauungsplanes soll 
eine genehmigte Entwicklungsfläche für Gewerbe 
und Industrie überplant und teilweise, in einer gerin-
gen Größe erweitert werden. Die überplanten Teil-
flächen der rechtskräftigen Bebauungspläne wer-
den so angepasst, dass eine Nachverdichtung in-
nerhalb der Plangebiete für eine gewerbliche Nut-
zung ermöglicht wird und durch die geänderte Ver-
kehrsführung eine Entlastung für die Anwohner am 
Tumligner Weg entsteht.

1.4 ... die für den Bebauungsplan relevanten
umweltbezogenen, einschließlich ge-
sundheitsbezogener Probleme; 

Der Planbereich befindet sich außerhalb von 
Luftreinhalte- oder Aktionsplänen nach § 47 
BImSchG oder von Lärmminderungsplanungen 
nach den §§ 47a bis f BImSchG und auch nicht in 
deren Wirkbereich.

1.5 ... die Bedeutung des Bebauungsplans 
für die Durchführung nationaler und 
europäischer Umweltvorschriften. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind durch die Än-
derung des Bebauungsplanes keine Ziele nationa-
ler oder europarechtlicher Umweltschutzvorschrif-
ten betroffen.

- Umweltverträglichkeit - Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls Seite 10



Bebauungsplan
„Nordhalde II“
in Schopfloch

2. Auswirkungskriterien

Pkt Gesetzlich vorgegebene Kriterien Erläuterungen Voraussichtliche
Erheblichkeit? 

ja nein 

2. 
Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen Gebiete, 
insbesondere in Bezug auf ... 

2.1 … die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufig-
keit und Umkehrbarkeit der Auswir-
kungen; 

Es handelt sich um die Änderung und Erweiterung 
bereits genehmigter und genutzter Teilflächen eines
Gewerbe- und Industriegebietes. 

Baubedingt können zusätzliche Immissionsbelas-
tungen durch den Baustellenverkehr und die Bau-
maßnahmen im Gebiet entstehen. Diese sind je-
doch zeitlich befristet.

Betriebsbedingt entstehender Ziel- und Quellver-
kehr durch Materialtransporte und durch die Be-
schäftigten wird über den vorhandenen Anschluss 
an die Bundesstraße B28 geleitet, ohne die sonsti-
gen Siedlungsflächen der Gemeinde Schopfloch zu
beeinträchtigen.

Eine besondere Schwere der Umweltauswirkungen 
kann hieraus nicht abgeleitet werden. 

2.2 … den kumulativen und grenz-
überschreitenden Charakter der Aus-
wirkungen; 

Aufgrund der geringen Größe der Erweiterungsflä-
che, sowie bestehender Vorbelastungen (Straßen, 
versiegelte Flächen, Geländemodellierungen) sind 
nach derzeitigem Kenntnisstand keine kumulieren-
den Wirkungen mit den angrenzenden Palnungen 
im Bereich der rechtskräftigen Bebauungspläne zu 
erwarten.
Es handelt sich um die Änderung und Erweiterung-
bereits genehmigter und bereits gewerblich genutz-
ter Teilflächen eines Gewerbe- und Industriegebie-
tes.

2.3 … die Risiken für die Umwelt, einschließ-
lich der menschlichen Gesundheit 
(zum Beispiel bei Unfällen); 

Aus der Lage, der Art und des Umfangs der Pla-
nung sowie der vorhabensbedingten Nutzung des 
Plangebiets und auch aus der bisherigen gewerbli-
chen Nutzung ergibt sich kein Anhaltspunkt für eine
besondere oder erhöhte Anfälligkeit des Vorhabens 
für schwere Unfälle oder Katastrophen.

Negative Wirkungen und Risiken für die menschli-
che Gesundheit, die Umwelt oder das kulturelle 
Erbe infolge der Realisierung der Planung sind der-
zeit nicht ersichtlich, zumal es sich zum Großteil um
die Überplanung einer bereits genehmigten Gewer-
befläche handelt.

2.4 … den Umfang und die räumliche Aus-
dehnung der Auswirkungen; 

Es handelt sich um die Teilüberplanung und Erwei-
terung eines genehmigten Gewerbegebietes, das 
deutlich von den sonstigen Siedlungsflächen der 
Gemeinde Schopfloch abgesetzt ist.

Die Zufahrt erfolgt künftig von der Bundesstraße 
B28 über die L 398 (Dornstetter Straße) und die 
Hörschweiler Straße in Richtung Tumlinger Weg. 
Es erfolgt eine Verlagerung von Verkehrsströmen in
die bestehenden bzw. geplanten Gewerbeflächen 
entlang der Hörschweiler Straße und damit eine 
Entlastung der Wohnbebebauung am Tumlinger 
Weg.

Es gibt keine grenzüberschreitenden Auswirkun-
gen.
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3. Standortkriterien

Pkt Gesetzlich vorgegebene Kriterien Erläuterungen Voraussichtliche
Erheblichkeit?

ja nein 

2.5 … die Bedeutung und die Sensibilität 
des voraussichtlich betroffenen Ge-
biets auf Grund der besonderen na-
türlichen Merkmale, des kulturellen 
Erbes, der Intensität der Bodennut-
zung des Gebiets jeweils unter Be-
rücksichtigung der Überschreitung 
von Umweltqualitätsnormen und 
Grenzwerten; 

Keine Beeinträchtigung oder Verschlechterung ge-
genüber dem bisherigen Zustand zu erwarten.
Es handelt sich fast vollständig um das Gebiet 
rechtsverbindlicher Bebauungspläne. Der überplan-
te Bereichs ist bereits gewerblich genutzt oder als 
Gewerbefläche genehmigt. 
Lediglich eine Erweiterungsfläche von 3.525 m² 
liegt außerhalb eines Bebauungsplanes.

2.6 … folgende Gebiete: 

2.6.1 … Natura 2000-Gebiete nach § 7 Ab-
satz 1 Nummer 8 des Bundesnatur-
schutzgesetzes, 

nicht betroffen 

2.6.2 … Naturschutzgebiete gemäß § 23 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, soweit 
nicht bereits von Nummer 2.6.1 er-
fasst, 

nicht betroffen 

2.6.3 … Nationalparks gemäß § 24 des Bun-
desnaturschutzgesetzes, soweit nicht 
bereits von Nummer 2.6.1 erfasst, 

nicht betroffen 

2.6.4 … Biosphärenreservate und Land-
schaftsschutzgebiete gemäß den §§ 
25 und 26 des Bundesnaturschutzge-
setzes, 

nicht betroffen 

2.6.5 … gesetzlich geschützte Biotope gemäß 
§ 30 des Bundesnaturschutzgesetzes,

Gemäß LUBW - Server ist im Nordosten des 
Plangebiets (Brücke Tumlinger Weg über die B28) 
innerhalb des BBP-Geltungsbereich eine Teilfläche 
des nach § 30 BNatSchG besonders geschützten 
Biotops Nr. 1-7517-237-1052 (2 Baumhecken NO 
Schopfloch, 'Zwerchwasen') im Gebiet vorhanden. 
Gemäß dem Biotop-Datenauswertebogen (LUBW 
2022) ist der 1997 erfasste geschützte Biotop 
jedoch nicht mehr vorhanden und wurde im 
Rahmen der Offenlandkartierung 2016 gelöscht. 

2.6.6 … Wasserschutzgebiete gemäß § 51 
des Wasserhaushaltsgesetzes, Heil-
quellenschutzgebiete gemäß § 53 Ab-
satz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes 
sowie Überschwemmungsgebiete ge-
mäß § 76 des Wasser-
haushaltsgesetzes, 

nicht betroffen 

2.6.7 … Gebiete, in denen die in den Gemein-
schaftsvorschriften festgelegten Um-
weltqualitätsnormen bereits über-
schritten sind, 

nicht betroffen 

2.6.8 … Gebiete mit hoher Bevölkerungsdich-
te, insbesondere Zentrale Orte im Sin-
ne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 des Raum-
ordnungsgesetzes, 

nicht betroffen 
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Pkt Gesetzlich vorgegebene Kriterien Erläuterungen Voraussichtliche
Erheblichkeit?

ja nein 

2.6.9 … in amtlichen Listen oder Karten ver-
zeichnete Denkmäler, Denkmalen-
sembles, Bodendenkmäler oder Ge-
biete, die von der durch die Länder 
bestimmten Denkmalschutzbehörde 
als archäologisch bedeutende Land-
schaften eingestuft worden sind. 

nicht betroffen 

V. Zusammenfassung

Auf Grundlage der vorliegenden überschlägigen Prüfung der Merkmale der geplanten Bebauungsplan-Ände-

rung, der Auswirkungskriterien und der Standortkriterien ist davon auszugehen, dass keine erheblichen Um-

weltauswirkungen zu erwarten sind, die im Verfahren und in der Abwägung in besonderem Maße zu berück-

sichtigen wären. Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich.
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